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W
ozu dient die Promotion?
Sie weist den Promovier-
ten aus als jemand, der

mit einer eigenständigen Forschungsar-
beit demonstriert hat, dass er den wissen-
schaftlichen Fortschritt vorantreibt. Aber
nicht nur das: Die Promotion formt den
Menschen zu einer Führungspersönlich-
keit, die im beruflichen wie im gesell-
schaftlichen Umfeld zu bestehen hat. Da-
mit dies gelingt, ist eine akademische
Umgebung erforderlich, in der sich diese
Entwicklung vollziehen kann. Idealer-
weise ist das ein Lehrstuhl, Fachgebiet
oder Institut einer Universität, an dem
der Doktorand einen Arbeitsplatz hat. In
den Natur- und den Ingenieurwissen-
schaften ist das durchgängig der Fall, an-
dere Disziplinen mögen hier anders ver-
fahren. Zu einer erfolgreichen Forschung
gehören Ressourcen: Es sind Versuchs-
stände aufzubauen, studentische Hilfs-
kräfte anzuleiten, Bachelor- und Master-
arbeitende, die selbst Bausteine zum
Wissenschaftsgebäude beitragen, zu be-
treuen. An Universitäten wird Forschung
weitaus überwiegend durch die Einwer-
bung von Drittmitteln finanziert. Ein
Universitätsprofessor wirbt jährlich im
Mittel 261 700 EUR an Drittmitteln ein.
Ein Fachhochschulprofessor, dessen pri-
märe Aufgabe die Lehre und nicht die
Forschung ist, kommt im Mittel auf

23 450 EUR (Statistisches Bundesamt,
2013). Die meisten Universitäten sind
Mitglied der Deutschen Forschungsge-
meinschaft, die in Deutschland die
Grundlagenforschung überwiegend fi-
nanziert. Fachhochschulen sind dort
nicht vertreten. Fachhochschulen nutzen
andere Finanzierungswege: Die regiona-
le Industrie und die Europäische Union
sind mögliche Geldquellen. In der Tat
sind auch einzelne Kollegen an Fach-
hochschulen bei der Einwerbung von
Drittmitteln sehr erfolgreich. Diesen Kol-
legen kann nicht verwehrt werden, dass
sie wissenschaftliche Mitarbeiter einstel-
len, die die eingeworbenen Forschungs-
projekte bearbeiten. Die Promotion als
solche muss aber von der Bearbeitung ei-
nes Forschungsprojektes getrennt sein
und bestimmten Qualitätsmaßstäben ge-
nügen. Die Hüter dieser Qualitätsnor-
men sind die universitären Fakultäten.
Universitätsprofessoren sind im Hinblick
auf ihre Eignung als Betreuer von Dok-
toranden und als Gutachter in Promoti-
onsverfahren berufen worden. Bei Fach-
hochschulprofessoren wird diese Quali-
fikation nicht geprüft, sie werden mit
Blick auf die anwendungsorientierte
Lehre bestellt. Das wissenschaftliche
Umfeld an einer Fachhochschule ist mit
dem einer Universität nicht zu verglei-
chen: Fachhochschulprofessoren mit ei-
ner Lehrverpflichtung von 18 Semester-
wochenstunden haben nun einmal weni-
ger Zeit, sich um die Forschung zu küm-
mern als der Universitätsprofessor mit
acht Semesterwochenstunden Lehrver-
pflichtung. Der richtige Weg, wissen-
schaftliche Mitarbeiter, die an For-
schungsprojekten an Fachhochschulen

arbeiten, zur Promotion zu führen, ist
daher die kooperative Promotion, in der
die wissenschaftlichen Mitarbeiter als
Doktoranden einer universitären Fakul-
tät angenommen worden sind. Der Sinn
der Annahme als Doktorand durch eine
universitäre Fakultät ist, zu garantieren,
dass die Dissertation kompetent begut-
achtet wird. Kooperative Promotionen
sind Standard in der Zusammenarbeit
zwischen Universitäten und Max-
Planck-, Fraunhofer- oder Helmholtz-In-
stituten. Deren wissenschaftliche Mitar-
beiter sind ebenfalls als Doktoranden ei-
ner universitären Fakultät angenommen.
Wenn bei kooperativen Promotionen
Teile der wissenschaftlichen Arbeiten in
den Laboren der Fachhochschulen ent-
stehen, so muss aber in jedem Fall ge-
währleistet sein, dass die Betreuung und
die abschließende Begutachtung durch
Universitätsprofessoren erfolgt. Die uni-
versitären Fakultäten sollten anderer-
seits keine Scheu haben, wissenschaft-
lich ausgewiesene Fachhochschulprofes-
soren zu Gutachtern bei Promotionsver-
fahren zu bestellen. Viele Promotions-
ordnungen kennen keinen Unterschied
zwischen Erst- und Zweitgutachter
mehr, sondern bestimmen die Gutachter
gleichrangig. Fachhochschulen mit ei-
nem eigenen Promotionsrecht auszustat-
ten würde die Qualität der deutschen In-
genieurpromotion unterminieren. Ein
Promotionsrecht für Fachhochschulen
wäre nicht von dem unterschiedlichen
gesetzlichen Bildungsauftrag der Fach-
hochschulen und der Universitäten ge-
deckt. Und es würde den Anforderungen
der deutschen Industrie an eine differen-
zierte Ingenieurausbildung an Fachhoch-
schulen und Universitäten nicht gerecht
werden. Daher: Für ein Promotionsrecht
an den Fachhochschulen oder für Fach-
hochschulverbünde besteht kein Bedarf. 

Kein Bedarf
Promotionsrecht für Fachhochschulen

|  M A N F R E D J .  H A M P E |  Schleswig-Holstein will als
erstes Bundesland die Promotion an Fachhochschulen zulassen, denn, so
Wissen schaftsministerin Wende, „an Fachhochschulen wird heutzutage genauso
geforscht wie an Universitäten“. Ein Einspruch.
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